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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

 

§ 1 Zweck 

1 Die Einwohnergemeinden Brittnau, Strengelbach und Zofingen schliessen, gestützt auf die §§ 

20 Abs. 2 lit. h, 72 und 73 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19. Dezember 19781 

sowie den §§ 56 und 57 des Schulgesetzes vom 17. März 19812 einen Vertrag über die 

gemeinsame Führung der Abteilungen der Sekundar- und Realschule (SeReal) ab. 

 
2 Dieser Schulvertrag gilt als Übergangslösung. Ab dem Jahr 2020 wird die Integration der 

Oberstufen Brittnau und Strengelbach nach Zofingen geprüft. Es ist geplant, dass die SeReal 

Brittnau und Strengelbach voraussichtlich ab 2027 in einem Oberstufenzentrum in Zofingen 

geführt wird. 

 
3 Der Vertrag ersetzt den bisherigen Schulvertrag vom 22. November 2013 zwischen den 

Gemeinden Brittnau und Strengelbach. 

 
4 Nicht Gegenstand dieses Vertrages sind die Bezirksschule und die Musikschule. Schülerinnen 

und Schüler aus Brittnau und Strengelbach besuchen wie vertraglich vereinbart die Bezirksschule 

in Zofingen. Schülerinnen und Schüler der SeReal aus Strengelbach besuchen weiterhin die 

Musikschule der Schule Strengelbach. Die Gemeinde Zofingen führt zudem weiterhin 

eigenständige Abteilungen der SeReal. 

 

 

§ 2 Vertragsumfang 

1 Die Gemeinde Brittnau führt als Schulgemeinde alle Abteilungen der SeReal für Brittnau und 

Strengelbach. 

 
2 Die Gemeinde Strengelbach verpflichtet sich, ihre Schülerinnen und Schüler der SeReal der 

Schule Brittnau zuzuweisen. 

 
3 Die Gemeinde Zofingen verpflichtet sich ihrerseits, Schülerinnen und Schüler aus Brittnau und 

Strengelbach in die Abteilungen ihrer SeReal zu übernehmen, sofern die Klassenzahlen der SeReal 

Brittnau dies erfordern. 

 

 

§ 3 Kompetenzen der Sitzgemeinde 

1 Die Wahl der Schulleitung und der Lehrkräfte erfolgt durch das nach Gesetz zuständige Organ 

der Gemeinde Brittnau. 

 
2 Die Gemeinde Brittnau stellt die für die Zwecke der SeReal benötigten Anlagen und 

Einrichtungen zur Verfügung. Für deren Errichtung und Unterhalt ist sie allein zuständig. Im 

Übrigen gelten die gesetzlichen kantonalen und kommunalen Rahmenbedingungen. 
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II. FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 
 

 

§ 4 Schulgeld 

1 Die Gemeinde Brittnau erhält von der Gemeinde Strengelbach pro Schülerin und Schüler jährlich 

ein Schulgeld. 

 
2 Das Schulgeld wird vom Gemeinderat Brittnau nach Rücksprache mit dem Gemeinderat 

Strengelbach gemäss der Verordnung über das Schulgeld vom 16. Dezember 1985 3 festgesetzt 

und diesem rechtzeitig vor der Budgetierung bekannt gegeben. 

 
3 Übernimmt die SeReal Brittnau Schulmobiliar und/oder Schulmaterialen (inkl. Lehrmittel o. Ä.) 

von der bisherigen Oberstufe Strengelbach, wird der Restwert mit dem Schulgeld des ersten 

Schuljahres 2018/19 verrechnet. 

 
4 Der Schulweg für die Schülerinnen und Schüler von Brittnau und Strengelbach ist Sache der 

Erziehungsberechtigten. Die Einwohnergemeinden Brittnau, Strengelbach und Zofingen leisten 

keine Beiträge an die Transportkosten. 

 
5 Für Schülerinnen und Schüler, welche der SeReal in Zofingen zugewiesen werden, bezahlen 

Brittnau resp. Strengelbach das vom Stadtrat Zofingen festgelegte Schulgeld. 

 

 

III. ORGANISATORISCHE BESTIMMUNGEN 
 

 

§ 5 Schulpflege 

1 Für die Aufgabenerfüllung der SeReal Brittnau gemäss Schulgesetz ist die Schulpflege Brittnau 

zuständig. 

 
2 Für das Schuljahr 2018/19 haben die Lehrpersonen der bisherigen Oberstufe Strengelbach 

sowie die Mitarbeiterinnen der Schulverwaltung Strengelbach für die neu zu besetzenden Stellen 

Vorrang vor externen Bewerberinnen und Bewerber. 

 
3 Die Schulpflege Brittnau hat das Personalreglement auf das Schuljahr 2018/19 dahingehend 

anzupassen, dass die Dienstjahre der Lehrpersonen von Strengelbach für den Unterricht an der 

Oberstufe Strengelbach angerechnet werden. 

 
4 Zweimal pro Schuljahr findet ein informeller Austausch zwischen den Schulbehörden Brittnau 

und Strengelbach statt. 

 
5 Der Schulpflege Strengelbach wird ein Anhörungsrecht in schulischen Belangen gewährt. 

 

 

§ 6 Ansprechpersonen 

Ansprechpersonen für die Gemeinde Strengelbach sind von der Gemeinde Brittnau der 

Gemeinderat (Ressort Bildung), das Schulpflegepräsidium sowie die Schulleitung SeReal. 
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§ 7 Schülerübernahme durch Zofingen 

1 Die Schulleitung der SeReal Brittnau und die Gesamtleitung der Schule Zofingen legen frühzeitig 

vor Beginn eines Schuljahres gemeinsam fest, wie viele Schülerinnen und Schüler allenfalls der 

SeReal Zofingen zugewiesen werden. 

 
2 Bei einer Übernahme von Schülerinnen und Schüler durch Zofingen gilt der Grundsatz, dass die 

Klassen der SeReal Brittnau und Zofingen möglichst stabile Klassengrössen aufweisen. 

 
3 Es ist zu vermeiden, dass Schülerinnen und Schüler während der Oberstufenzeit den Schulort 

wechseln müssen. 

 

 

§ 8 Zuweisungskriterien für den Schulstandort Zofingen 

1 Die Zuweisungskriterien für den Schulstandort Zofingen sind: 

1. Freiwilligkeit 

2. Wegstrecke Wohnort zu Schulstandort Zofingen 

 
2 Verfügende Behörde für Zuweisungen an den Schulstandort Zofingen ist die Schulpflege 

Brittnau. 

 

 

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

 

§ 9 Inkrafttreten und Aufhebung 

Dieser Vertrag tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlungen Brittnau und 

Strengelbach sowie den Einwohnerrat Zofingen mit der Unterzeichnung durch die Gemeinderäte 

auf Beginn des Schuljahres 2018/19 in Kraft. Er gilt bis längstens Ende Schuljahr 2026/27.  

 

 

§ 10 Übertritt der Strengelbacher Oberstufenschülerinnen und -schüler 

1 Ab Schuljahr 2018/19 treten die Strengelbacher Schülerinnen und Schüler jeweils nach 

Beendigung der Primarschule in die SeReal Brittnau ein. 

 
2 Die Schülerinnen und Schüler in der bisherigen Oberstufe Brittnau-Strengelbach werden 

ebenfalls ab dem Schuljahr 2018/19 in die SeReal Brittnau integriert. 

 

 

§ 11 Kündigung 

1 Jede Vertragsgemeinde ist berechtigt, diesen Vertrag unter Einhaltung einer zweijährigen 

Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres zu kündigen, erstmals auf Ende des Schuljahres 

2020/21. 

 
2 Die Kündigung bedarf der Zustimmung der Gemeindeversammlung bzw. des Einwohnerrates der 

Vertragspartei. Die kündigende Partei muss alle ihr nach Gesetz und Vertrag obliegenden 

Verpflichtungen erfüllt haben. 

 
3 Wird der Vertrag nicht gekündigt, erneuert er sich um jeweils zwei weitere Jahre. 
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§ 12 Beschwerden 

Für Beschwerden in Schulangelegenheiten gelten die Vorschriften der Schulgesetzgebung. 

 

 

§ 13 Übergeordnetes Recht 

Soweit dieser Vertrag keine Bestimmungen enthält, finden die Vorschriften des Schulgesetzes 

Anwendung. 

 

 

§ 14 Genehmigungsvermerk 

Genehmigt von der Einwohnergemeindeversammlung Brittnau am XX.MM.YYYY, von der 

Einwohnergemeindeversammlung Strengelbach am XX.MM.YYYY sowie durch den Einwohnerrat 

Zofingen am XX.MM.YYYY. 

 

 

 

GEMEINDERAT BRITTNAU 

 

 

 

Astrid Haller Denise Woodtli Ritschard 

Gemeindeammann Gemeindeschreiberin 

 

 

GEMEINDERAT STRENGELBACH 

 

 

 

Stephan Wullschleger Silvan Scheidegger 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber 

 

 

STADTRAT ZOFINGEN 

 

 

 

Hans-Ruedi Hottiger Cornelia Zürcher 

Stadtammann Stadtschreiberin 
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